
SONDERANTRAG zur Zulassung in ein erstes Fachsemester 
Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn er fristgerecht zusammen mit dem Zulassungsantrag gestellt wird  

(Eingang bei der Hochschule bis zum Ende der Bewerbungsfrist – Ausschlussfrist). 

 
Ich  
 
 
 
 
.........................................................................................  ......................................................................................... 
Name und Vorname (Großbuchstaben) Geburtsdatum   
 
beantrage bei der Zulassung in den Studiengang 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................................  ......................................................................................... 
Abschluss / Studiengang bzw Bewerber/innen-Nummer. 
Studiengangskombination 
 

 die Berücksichtigung im Rahmen der Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte nach  
Nr. ……… 

 
 den Ausgleich von Nachteilen durch Verbesserung der Wartezeit nach Nr. ……… 

 
Bitte kreuzen Sie den gewünschten Sonderantrag an und tragen Sie die Nummer des Antragsgrundes (s. Rückseite) ein. 
 
Bitte begründen Sie Ihren Antrag (s. Rückseite) und fügen Sie Unterlagen bei, die geeignet 
sind, den Nachweis eines Härtefall/Nachteilausgleichs zu führen. Bitte berücksichtigen Sie 
dabei, dass nur Angaben berücksichtigt werden können, die durch amtlich beglaubigte Ko-
pien belegt sind. 
 
Dem Antrag sind  ……… Anlagen (Nachweise) beigefügt. 
Bitte vermerken Sie Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum auf den Nachweisen. 
 
 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig sind 
 
 
 
.........................................................................................  ......................................................................................... 
Ort/Datum Unterschrift 
 
 
 
Begründung des Antrages: (gegebenenfalls auf gesondertem Blatt) 
 
 
 



Informationen zum Härtefallantrag und Antrag auf Nachteilsausgleich 
Die Hochschulvergabeverordnung sieht in Fällen besonderer Härte die gesonderte Zulassung und bei besonderen Nachteilen die Erhöhung der Wartezeit 
vor. Bevor Sie einen Sonderantrag stellen, sollten Sie selbstkritisch prüfen, ob er Aussicht auf Erfolg hat. Viele Studienbewerber/innen setzen auf die Son-
deranträge zu große Hoffnungen. Nicht jeder Grund, den Sie als relevant ansehen, kann bei der Studienplatzvergabe als „Sonderfall“ anerkannt werden. 
Gründe, die Sie aufführen, müssen eine gravierende Beeinträchtigung bedeuten und im Zeitpunkt der Antragstellung in Ihrer Person bereits vorliegen 
und von Ihnen nicht zu vertreten sein. Legen Sie selbst deshalb an Ihre eigene Begründung einen strengen Maßstab an!  
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie auf den Seiten der ZVS: http://www.zvs.de/Service/Download/S07.pdf 
Wenn Sie einen Sonderantrag stellen möchten, müssen Sie geeignete Nachweise beifügen. Welche Belege dies sein können, ist bei den Beispielen für 
einen begründeten Antrag aufgeführt. Folgenden Leitgedanken sollten Sie sich vor Augen halten: Ihr „Sonderfall" muss durch die beigefügten Belege so 
deutlich dargestellt sein, dass eine außenstehende Person Ihre Argumente anhand der Unterlagen nachvollziehen kann. Sie erleichtern die Bearbeitung 
Ihres Antrages, wenn Sie neben den erforderlichen Nachweisen eine kurze schriftliche Begründung beifügen.  
 
Härtefallantrag 
Bis zu 2 Prozent der Studienplätze werden für Fälle außergewöhnlicher 
Härte vorgehalten. Im Rahmen dieser Quote führt die Anerkennung eines 
Härtefallantrages ohne Beachtung der übrigen Auswahlkriterien unmittel-
bar zur Zulassung. 
Nicht jede Beeinträchtigung, mag sie auch als hart empfunden werden, 
rechtfertigt eine Zulassung als Härtefall. Vielmehr müssen in Ihrer Person 
so schwerwiegende gesundheitliche, soziale oder familiäre Gründe vorlie-
gen, dass es Ihnen auch bei Anlegung besonders strenger Maßstäbe 
nicht zugemutet werden kann, auch nur ein Semester auf die Zulassung 
zu warten. Es muss also eine besondere Ausnahmesituation vorliegen. 
Der Antrag kommt daher nur für wenige Personen in Betracht. 
Begründete Anträge - In den folgenden beispielhaft genannten Fällen 
kann dem Antrag in der Regel stattgegeben werden: 
1. Besondere gesundheitliche Umstände, die die sofortige Zulassung 
erfordern und durch ein fachärztliches Gutachten1 nachgewiesen werden. 
1.1 Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führen 
wird, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft die Belastungen des 
Studiums in diesem Studiengang nicht durchgestanden werden können.  
1.2 Behinderung durch Krankheit; die berufliche Rehabilitation kann nur 
durch eine sofortige Zulassung zum Studium sichergestellt werden, weil 
aufgrund der Behinderung eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit 
nicht möglich ist. 
1.3 Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund körperlicher Behin-
derung; das angestrebte Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation 
erwarten.  
1.4 Notwendigkeit der Aufgabe des bisherigen Studiums oder des bisheri-
gen Berufs aus gesundheitlichen Gründen; eine sinnvolle Überbrückung 
der Wartezeit ist aus diesen Gründen nicht möglich. 
1.5 Körperliche Behinderung; die Behinderung steht jeder anderen zu-
mutbaren Tätigkeit bis zur Zuweisung eines Studienplatzes im Wege. 
1.6 Beschränkung in der Berufswahl oder Berufsausübung infolge Krank-
heit; aufgrund dieses Umstandes Hinderung an einer sinnvollen Überbrü-
ckung der Wartezeit. 
2. Besondere familiäre oder soziale Umstände, die die sofortige Zulas-
sung erfordern (zum Nachweis geeignete Unterlagen). 
3. Spätaussiedlung sowie im Herkunftsland die Aufnahme eines Studi-
ums, das dem gewählten Studiengang entspricht (amtliche Bescheinigung 
über die Spätaussiedlung und Bescheinigung der Hochschule über die 
Aufnahme eines entsprechenden Studiums im Herkunftsland). 
4. Frühere Zulassung für den genannten Studiengang und Unmöglich-
keit, sie aus nicht selbst zu vertretenden zwingenden Gründen (insbeson-
dere Krankheit) in Anspruch nehmen zu können (Nachweis über den 
zwingenden Grund, der die Einschreibung verhindert hat, und früherer 
Zulassungsbescheid). 
5. In der Person der Bewerberin oder des Bewerbers liegende besonde-
re soziale oder familiäre Gründe, die einen sofortigen Studienortwech-
sel zwingend erfordern; dabei bleiben Gründe außer Betracht, deren 
Geltendmachung bereits in dem Vergabeverfahren möglich gewesen 
wäre, das zur Zulassung der Bewerberin oder des Bewerbers geführt 
hatte (Nachweis der aktuellen Einschreibung für den gewünschten Stu-
diengang an einer deutschen Hochschule und Nachweis der Gründe für 
den Studienortwechsel). 
 
Nachteilsausgleich - Verbesserung der Wartezeit 
Im Rahmen der Auswahl nach Wartezeit kommt es auf die Anzahl der 
Halbjahre an, die seit dem Erwerb der Studienberechtigung (z. B. Abitur) 
verstrichen sind. Es können jedoch Umstände vorliegen, die den Erwerb 
der Studienberechtigung verzögert haben. Die Bewerberin bzw. der Be-
werber wird dann weniger Wartezeit vorweisen. In diesem Fall wird bei 
der Auswahl nach Wartezeit ein früherer Zeitpunkt des Erwerbs der Stu-

                                            
1 Im fachärztlichen Gutachten muss zu den einzelnen Kriterien hinreichend Stellung genommen 
werden. Das Gutachten soll Aussagen über Entstehung, Schwere, Verlauf und Behandlungsmög-
lichkeiten der Erkrankung sowie eine Prognose über den weiteren Krankheitsverlauf enthalten. Es 
sollte auch für medizinische Laien nachvollziehbar sein. Als zusätzliche Nachweise sind z.B. der 
Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes, der Ausmuste-
rungsbescheid der Bundeswehr geeignet.  

dienberechtigung zugrunde gelegt. Die Bewerberin bzw. der Bewerber 
nimmt also an der Auswahl mit einer Wartezeit teil, die voraussichtlich 
ohne die Verzögerungen erreicht worden wäre. 
Dabei gilt, dass der Nachweis des Antragsgrundes (z.B. Krankheit) für 
eine Anerkennung des Antrages allein nicht ausreicht. Deshalb müssen 
Sie zusätzlich nachweisen, dass sich durch den belastenden Umstand der 
Erwerb der Studienberechtigung verzögert hat. Diesen Nachweis können 
Sie durch eine Bescheinigung Ihrer Schule über Grund und Dauer der 
Verzögerung beim Erwerb der Studienberechtigung sowie sonstige zum 
Nachweis des Verzögerungsgrundes geeignete Belege führen. 
Begründete Anträge - Folgende in der eigenen Person liegende, nicht 
selbst zu vertretende Gründe, die die Bewerberin oder den Bewerber 
daran gehindert haben, die Hochschulzugangsberechtigung zu einem 
früheren Zeitpunkt zu erwerben, können beispielhaft berücksichtigt wer-
den: (Bescheinigung der Schule über Grund und Dauer der Verzögerung 
beim Erwerb der Studienberechtigung sowie sonstige zum Nachweis des 
Verzögerungsgrundes geeignete Belege): 
1. Besondere soziale Umstände 
1.1 Besondere gesundheitliche Umstände 
1.1.1 Längere krankheitsbedingte Abwesenheit vom Unterricht (fachärztli-
ches Gutachten) 
1.1.2 Schwerbehinderung von 50 oder mehr Prozent (Feststellungsbe-
scheid des Versorgungsamtes) 
1.1.3 Längere schwere Behinderung oder Krankheit, soweit nicht durch 
Nummern 1.1.1 oder 1.1.2 erfasst (fachärztliches Gutachten) 
1.1.4 Sonstige vergleichbare besondere gesundheitliche Umstände (fach-
ärztliches Gutachten) 
1.1.5 Schwangerschaft der Bewerberin während der Schulzeit (ärztliche 
Bescheinigung oder Geburtsurkunde des Kindes) 
1.2 Besondere wirtschaftliche Umstände (zum Nachweis geeignete Unter-
lagen) 
1.3 Sonstige vergleichbare besondere soziale Umstände (zum Nachweis 
geeignete Unterlagen) 
2. Besondere familiäre Umstände 
2.1 Versorgung eigener minderjähriger Kinder während der Schulzeit 
(Geburtsurkunden der Kinder) 
2.2 Versorgung pflegebedürftiger Verwandter in aufsteigender Linie oder 
von Geschwistern während der eigenen Schulzeit (Bescheinigung über 
die Einstufung in die Pflegestufe II oder III nach dem Sozialgesetzbuch XI 
oder ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit) 
2.3 Betreuung unversorgter minderjähriger Geschwister, die mit der Be-
werberin oder dem Bewerber in häuslicher Gemeinschaft lebten, während 
der eigenen Schulzeit (Geburtsurkunden der Geschwister) 
2.4 Verlust eines Elternteils oder Verlust beider Eltern vor Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung, sofern die Bewerberin oder der Bewer-
ber zu diesem Zeitpunkt ledig war und das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatte (Sterbeurkunden der Eltern und Erklärung über den dama-
ligen Familienstand) 
2.5 Mehrmaliger Schulwechsel wegen Umzugs der Eltern (Abgangszeug-
nisse sowie Meldebescheinigungen der Eltern) 
2.6 Sonstige vergleichbare besondere familiäre Umstände (zum Nachweis 
geeignete Unterlagen; in Betracht kommen z.B. folgende besondere 
familiäre Umstände:  Bewerberin oder Bewerber hatte schon früher das 
gewünschte Studium angestrebt und nachweislich darauf hingearbeitet. 
Die Ausbildung musste aber mit Rücksicht auf besondere familiäre Ver-
pflichtungen zurückgestellt werden, beispielsweise weil eigene minderjäh-
rige Kinder zu betreuen waren oder weil Berufstätigkeit erforderlich war, 
um dadurch das Studium des Ehegatten ohne Inanspruchnahme staatli-
cher Unterstützung zu finanzieren) 
3. Zugehörigkeit zum A-, B- oder C-Kader der Bundessportfachver-
bände von mindestens einjähriger ununterbrochener Dauer (Be-
scheinigung des zuständigen Bundessportfachverbandes) 
4. Sonstige vergleichbare besondere Umstände (zum Nachweis ge-
eignete Unterlagen) 
Stand: April 2008 


